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 Vorgehen für die Erneuerung und die Erlangung eines Waffentragscheins 
   

 

 

 

Dossier für Kandidaten eines Tragscheins für Feuerwaffen : 

 Die Firma hinterlegt ein schriftliches Gesuch für ihren Mitarbeiter. 
 Ein ausgefülltes GESUCH FÜR EINEN WAFFENTRAGSCHEIN. 
 Zwei Farbphotos im Passformat. 
 Ein vor höchstens drei Monaten ausgestellter Auszug aus dem Zentralstrafregister. 
 Beigelegt muss auch ein Leumundszeugnis der Wohngemeinde werden, auf welchem ersichtlich ist, 

dass der Gesuchsteller eine Waffentragbewilligung will. 
 Die Dossiers sind dem Anmeldeformular beizulegen. 
 
 

Dossier für Kandidaten eines Tragscheins für "Tonfa" oder Schlagstock : 

 Die Firma hinterlegt ein schriftliches Gesuch für ihren Mitarbeiter. 
 Ausgefülltes GESUCH FÜR EINEN WAFFENTRAGSCHEIN. 
 Die Bestätigung einer Ausbildung in der Handhabung dieser Waffen, welche : 

-  höchstens 12 Monate vor dem Gesuch um Tragbewilligung ausgestellt wurde. 
-  als ausreichend gilt, wenn sie durch Personen oder Organisationen erstellt wurde, deren Sachkenntnisse anerkannt sind, 

wie z.B. VSSU (Verband Schweizerischer Sicherheits-dienstleistungs-Unternehmen), Selbstverteidigungsclubs, usw. 
-  Im Zweifelsfall kann die zuständige Behörde das Ausbildungskonzept verlangen. 

 Zwei Farbphotos im Passformat. 
 Ein vor höchstens drei Monaten ausgestellter Auszug aus dem Zentralstrafregister. 

 Beigelegt muss auch ein Leumundszeugnis der Wohngemeinde werden, auf welchem 
ersichtlich ist, dass der Gesuchsteller eine Waffentragbewilligung will. 

 Die Dossiers sind dem Anmeldeformular beizulegen. 
 
 

Tragschein für "Tonfa" oder Schlagstock  

Gemäss Art. 4, Abs. 1, Bst. d und Art. 5, Abs. 1, Bst. d des Waffengesetzes gelten "Tonfas" und 
Schlagstöcke als Waffen, deren Erwerb, Tragen, Vermitteln und Einfuhr verboten sind. 
In Anwendung von Art. 5, Abs. 4 des Waffengesetzes können die Kantone Ausnahmen bewilligen. Die 
Westschweizer Arbeitsgruppe für eine erleichterte Anwendung des Waffengesetzes, der die Kantone 
Freiburg, Genf, Jura, Neuenburg, Tessin, Waadt und Wallis angehören, hat folgendes Sondervorgehen 
entschieden : 
 
 

Theoretische Prüfung : 

 Die Kandidaten sind einer Prüfung unterstellt, die ca. 30 Fragen aus dem Fragenkatalog für die 
Vorbereitung der theoretischen Prüfung für Waffentragschein (Stand 01.10.2001) umfasst. 

 Diejenigen Kandidaten, welche bereits einen Tragschein für Feuerwaffen besitzen, sind von dieser 
Prüfung dispensiert. 

 
 
Praktische Prüfung : 

 Keine. 

 Diese Prüfung wird durch einen Test ersetzt, welcher für alle Kandidaten obligatorisch ist. Er 
behandelt das Thema der Verletzungsgefahr beim Einsatz solcher Waffen. 

 
 

KOSTEN 

 Zur Vorbereitung der Prüfung notwendige Unterlagen CHF 15.-- 
 Praktische Prüfung CHF 70.-- 
 Theoretische Prüfung CHF 70.-- 
 Erstellen des Waffentragscheins für Feuerwaffen CHF 50.-- 
 Test "Verletzungsgefahr" für "Tonfa" oder Schlagstock  kostenlos 
 Erstellen des Waffentragscheins für "Tonfa" oder Schlagstock CHF 20.-- 


